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Die Antragstellerin wendet sich gegen eine sitzungspolizeiliche Anordnung, mit der die nicht anonymisierte
Bildberichterstattung Ã¼ber den Angeklagten...
Die Antragstellerin wendet sich gegen eine sitzungspolizeiliche Anordnung, mit der die nicht anonymisierte
Bildberichterstattung Ã¼ber den Angeklagten eines Strafverfahrens untersagt wird. Hilfsweise begehrt sie Klarstellung
der Reichweite des Anonymisierungsgebotes und des fÃ¼r den Fall der Zuwiderhandlung angedrohten Ausschlusses.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 2 December, 2025, 19:16


